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bauen + rechten

Kopierte Mdbelentwiirfe

Ein Architekt wird von seinem Bauherrn beauf-
tragt, Mobel fiir dessen Haus zu entwerfen und
herstellen zu lassen. Der Architeke gibt die von
ihm entwickelten Objekte einer Schreinerei in
Auftrag und hindigt ihr zu diesem Zweck die
Pline aus. Wenig spiter macht die Schreinerei
mit diesen Mobeln in einem Hochglanzprospekt
Werbung, preist sie als ihre Produkte an und ver-
kauft sie mit beachtlichem Erfolg. Zudem stellt
sie fiir den Bauherrn, der sie zwischenzeitlich
direkt, d.h. unter Umgehung des Architekten,
anfragte, weitere Mébel aus der Serie des Archi-
tekten her. Der Architeke sieht sich um den Er-
folg seiner Entwurfsarbeit geprellt. Wie kann er
in Zukunft solche Fehlschlige verhindern?
Zunichst gilt auch hier vorweg festzustellen,
dass nur Werke, die cine eigenstindige geistige
Schépfung darstellen, urheberrechtlichen Schutz
geniessen. Um aus Urheberrecht gegen die
Schreinerei erfolgreich vorgehen zu kénnen,
miissen die Mabel deshalb eine individuelle
Formgebung aufweisen. Da es sich hierbei um eine
Wertungsfrage handelt, sind Auseinandersetzun-
gen dariiber, ob ein Mobel urheberrechtlichen
Schutz geniesst oder eben nicht, vorprogram-
miert. Deshalb empfichlt es sich, im Umgang mit
ausfiihrenden Handwerkern geeignete Vorkeh-

rungen zu treffen, um zu verhindern, dass die

eigenen Entwiirfe von anderen — meist aus reiner
Ahnungslosigkeit — missbraucht werden.

Im Vordergrund stehen in diesem Stadium
zwei einfache Massnahmen. Sie konnen ergriffen
werden, noch bevor entschieden wird, ob ein
Entwurf durch Hinterlegung eines Musters oder
Modells national oder international geschiitzt
werden soll: a) Bei eigenstindigen, urheberrecht-
lich geschiitzten Entwiirfen ist auf allen Plinen,
die zur Produktion nach aussen gehen, eine Klau-
sel aufzunehmen, in der festgestellt wird, dass die
(Urheber)Rechte am Plan einschliesslich aller
Gestaltungs-, Materialisierungs- und Produkti-
onsdetails beim Architekten liegen, und der Plan
ohne die ausdriickliche Zustimmung des Archi-
tekten weder ganz oder teilweise kopiert oder fiir
andere als die vereinbarten Zwecke genutzt noch
an Dritte herausgegeben werden darf. b) Die
Parteien unterzeichnen eine Vereinbarung, in der
der ausfiihrende Handwerker u.a. ausdriicklich
anerkennt, dass dem Architekten alle (Urheber)
Rechte an den Werken zustehen und der Produk-
tionsauftrag an den Handwerker keinerlei Nut-
zungsrechte an den Mobeln einschliesst. Zudem
wird der Handwerker verpflichtet, die Produkti-
onsdetails vertraulich zu behandeln und die Kun-
den des Architekten bei einer direkten Kontakt-
aufnahme an diesen zuriick zu verweisen. Um
diesen Regelungen Nachdruck zu verschaffen,
besteht schliesslich die Maglichkeit, sie durch

eine Konventionalstrafe abzusichern. Isabelle Vogt

Installation von Sabine v. Fischer

Kunstpreise fiir Architekten

Obwohl die Architektur aus dem Titel «Eidge-
nossischer Wettbewerb fiir Kunst» verschwunden
ist, bleibt ihr in diesem Rahmen doch nach wie
vor eine eigene Kategorie gewidmet. Die Eid-
gendssische Kunstkommission und die Experten
Beat Consoni, Carlos Martinez und Isa Stiirm
bieten damit eine interessante Plattform, die ein-
ladr, im Grenzbereich der Disziplinen zu arbei-
ten. Juriert werden in einer ersten Runde Dos-
siers, in einer zweiten Runde Installationen, die
jeweils in einer Ausstellung parallel zur «Art» in
der Messe Basel gezeigt werden. Preistriger in
diesem Jahr waren Gramazio & Kohler, EM2N
und Sabine von Fischer. Als Architekturvermitt-
ler wurden Hubertus Adam und André Bideau

ausgezeichnet. www kultur-schweiz.admin.ch

mt

Entwickelt von Architekten fiir Architekten:

© Uberdachung mit Wénden aus Holzlamellen
@ Lichtdurchlassige Bedachung

© Detail Eckverbinder

Innovative Veloparkier-,
Uberdachungs- und
Absperr-Systeme

(3]

Limmatstrasse 2, Postfach  Tel. +41 (0)56 417 94 00 marketing@velopa.ch
CH-8957 Spreitenbach Fax +41 (0)56 417 94 01 www.velopa.ch

Velopa AG




	bauen + rechten : kopierte Möbelentwürfe

